
E I N S : E I N S

CHARLOTTE UND HEINZ WIEZOREK STIFTUNG

für Waisenkinder in der Ausbildung

Die Charlotte und Heinz Wiezorek Stiftung wurde  
mit Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom  
27. April 1999 genehmigt. Sie wird im Stiftungsver-
zeichnis der Bezirksregierung Düsseldorf sowie im
Verzeichnis Deutscher Stiftungen 2000 des Bundes-
verbands Deutscher Stiftungen geführt.

Die Charlotte und Heinz Wiezorek Stiftung verfolgt  
ausschließlich mildtätige Zwecke und ist vom Finanz-
amt Essen-Süd mit Schreiben vom 24. November 2013 
berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für die-
se Zwecke zugewendet werden, Zuwendungsbestäti-
gungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 
Abs. 1 EStDV) auszustellen.

Für Sie als Spender bedeutet dies, dass Ihre private 
Spende unter bestimmten Voraussetzungen als Son-
derausgabe von Ihrer persönlichen Einkommensteuer 
abzugsfähig ist. 

Wir sind Mitglied im:

Unser Partner:

SO KÖNNEN SIE SPENDEN
Als Spender sollen Sie wissen, dass Ihre Spende  
E I N S : E I N S, also direkt und ohne Abzüge, der 
Einzel-Waisen-Hilfe zugeführt wird. Sie haben mehrere 
Möglichkeiten, über die Charlotte und Heinz Wiezorek 
Stiftung Gutes zu tun und zu mehr sozialer Gerechtig-
keit beizutragen:

WERDEN SIE PATE!
Die meisten unserer Förderkinder erhalten keinen ein-
maligen Förderbetrag, sondern werden über einen län-
geren Zeitraum, zum Beispiel für die Dauer der schu-
lischen oder beruflichen Ausbildung mit einem festen 
Betrag gefördert.

Durch einen Dauerauftrag können Sie Pate der  
Charlotte und Heinz Wiezorek Stiftung werden. Auf 
Wunsch erhalten Paten unserer Stiftung einen jähr-
lichen Bericht über die Erfolge der geförderten Kinder 
und Jugendlichen.

SPENDEN SIE JETZT!
Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der 
Charlotte und Heinz Wiezorek Stiftung

Commerzbank Essen
IBAN: DE07 3604 0039 0155 0011 00
BIC: COBADEFFXXX



Wir sind eine mildtätige Stiftung zur Unterstützung und 
Förderung von Waisen und Halbwaisen, die einen klei-
nen Beitrag leisten möchte, um jungen Menschen zu 
helfen, ihren Platz im Leben zu finden.

Dabei wenden wir uns an Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die vor Vollendung des achtzehnten 
Lebensjahres einen Elternteil oder beide Eltern durch 
einen Todesfall verloren haben.

Besonderes Augenmerk legen wir auf deren Ausbil-
dung, daher fördern wir insbesondere Kinder und Ju-
gendliche bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres bei 
Ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung sowie 
eines Studiums.

Durch die Unterstützung soll ein angemessener Le-
bensunterhalt gewährt und ein besserer Start für einen 
unabhängigen Lebensweg ermöglicht werden.

Unser primäres Interesse gilt daher hilfsbedürftigen 
jungen Menschen, die keine oder nur geringe regel-
mäßige Bezüge erhalten und kein zur nachhaltigen 
Verbesserung des Lebensunterhaltes ausreichendes 
Vermögen besitzen. 

Gefördert werden ausschließlich einzelne Personen in 
Deutschland; nicht dagegen Einrichtungen oder Per- 
sonenvereinigungen.

Förderanträge gibt es im Internet unter:

www.wiezorek-stiftung.de

Wir alle kennen die anrührenden Szenen aus Büchern,  
Filmen und TV. Die Realität für den einzelnen betroffenen 
Jugendlichen ist ein tiefer Eingriff in das eigene junge Leben.

Wir wissen, dass der Verlust eines oder beider Elternteile 
erhebliche Belastungen für die hinterbliebenen Kinder be-
deutet. Unser Anliegen ist es, durch einen monatlichen Bei-
trag einen angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen 
und so zumindest für mehr finanzielle Sicherheit zu sorgen. 

Schülern, Studenten und Auszubildenden können wir ins-
besondere durch Übernahme von Schul-, Semester- oder 
Ausbildungsgebühren, oder in Form von Zuschüssen für 
Bürobedarf, Lehrbüchern und sonstiger Lehrausstattung 
helfen. Darüber hinaus wollen wir erlebnisreiche Freizeit-
gestaltung ermöglichen.

Zuwendungen können zunächst nur auf Antrag gewährt 
werden. Der Stiftungsbeirat prüft und entscheidet, ob und 
inwieweit Hilfsbedürftigkeit gegeben ist und eine Förderung 
in Betracht kommt. Sie ist gestaffelt nach dem Alter, der von 
der Person gewählten Ausbildung und deren Dauer.

Die monatlichen Beträge können erhöht werden,wenn der 
geförderte Jugendliche Leistungen erbringt, die über dem 
Durchschnitt liegen. Ein Anspruch auf Gewährung der ge-
nannten Leistungen besteht allerdings nicht.

WER SIND WIR UND 
WAS WOLLEN WIR?

WAS FÖRDERN WIR?

WIE FÖRDERN WIR?

Stiften Sie dort, wo Ihre Spende 100%ig ankommt!
Die Charlotte und Heinz Wiezorek Stiftung arbei-
tet mit minimalen Kosten und einem Maximum an 
ehrenamtlicher Tätigkeit. So können wir Verwaltungs-
aufwand und sonstige Ausgaben sparen und ermögli-
chen, dass Ihre Spenden E I N S : E I N S, also direkt 
und ohne Abzüge ihren Weg zu den hilfsbedürftigen 
Kindern und Jugendlichen finden.

Stiften Sie Zukunft durch eine bessere Ausbil-
dung!
Jede Spende, egal welcher Art und in welcher Höhe,  
wird dankend angenommen und E I N S : E I N S
in unsere Waisen- und Einzelpersonenförderung in- 
vestiert. Näheres über die Unterstützung und die 
Erfolge „unserer“ geförderten Kinder und Jugend- 
lichen finden Sie auf unserer Homepage unter „Ak- 
tuelles“ sowie unter „Unsere Erfolge: Highlights“. 
Hier nur soviel: Bis heute haben wir mehr als 
4.000 Monate Unterstützung geleistet!

Tragen Sie bei zu mehr sozialer Gerechtigkeit! 
Durch Ihre Spende ermöglichen Sie Kindern und Ju-
gendlichen, die durch schwere Schicksalsschläge zu 
Waisen oder Halbwaisen geworden sind, einen bes-
seren Start ins Leben. Lassen Sie andere über soziale 
Gerechtigkeit reden – handeln Sie: Durch eine Spen-
de an die Charlotte und Heinz Wiezorek Stiftung.

WAS BEDEUTET E I N S : E I N S ?




